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Brände vermeiden und 
Menschen schützen
Was muss der Betreuungsdienst beachten?
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»Es entspricht der Lebenserfahrung, daß mit der Entstehung eines 

Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muß.

Der Umstand, daß in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand 

ausbricht, beweist nicht, daß keine Gefahr besteht, sondern stellt für 

die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit 

gerechnet werden muß.«

Brandschutz geht uns alle an!
Oberverwaltungsgericht Münster 1987



3



4
Gebäude unbewohnbar – Was nun? Bi

ld
: P

ix
ab

ay



5

• Störung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung

• Gefahr für Leben und Gesundheit der 
von Obdachlosigkeit Betroffenen

à Abwehr von Gefahren durch 
Gefahrenabwehrbehörden und die
Polizeibehörden

Zuständigkeit
Unfreiwillige Obdachlosigkeit

Städtische 
Regelungen in 

Erfahrung bringen!
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Zuständigkeit
Beispiel 
Landeshauptstadt Wiesbaden

Während der Öffnungszeiten:

▪ Wohnungsnotfallhilfe
(Sozialleistungs- und Jobcenter)

Außerhalb der Öffnungszeiten:

▪ Stadtpolizei
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Männer- / Frauenwohnheim
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Weitere Möglichkeiten
„Vorbereitung ist die halbe Miete“
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Leerstehende Wohnungen Bi
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Hotels, Pensionen, Ferienwohnungen
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Vereinsheime
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Zelte des KatS / der Feuerwehr
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Alternative: Sporthalle
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Alternative: Gemeindesaal
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Alternative: Schule
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Ist das überhaupt zulässig?
Alternative „Nicht-Beherbergungsstätte“
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…und wie 
können wir 
Brände 
vermeiden?
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Ausflug ins Baurecht
„Ignorantia legis non excusat –
Unkenntnis des Gesetzes schützt nicht vor Strafe“ 
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Nutzung eines Gebäude

▪ Standsicherheit

▪ Schallschutz

▪ Wärmeschutz

▪ Brandschutz

…sind abhängig von Nutzung und auf die 
geplante Nutzung zugeschnitten

Anforderungen an bauliche Anlagen
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Nutzung eines Gebäude

▪ Standsicherheit

▪ Schallschutz

▪ Wärmeschutz

▪ Brandschutz

…sind abhängig von Nutzung und auf die 
geplante Nutzung zugeschnitten

Anforderungen an bauliche Anlagen
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Anlagen sind so anzuordnen, zu errichten, zu ändern und instand zu 

halten, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung, 
insbesondere Leben, Gesundheit und die natürlichen 
Lebensgrundlagen nicht gefährdet werden. […] Dies gilt auch für 

die Beseitigung von Anlagen und bei der Änderung ihrer Nutzung.

Nutzungsänderung
§ 3 Hessische Bauordnung
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Die Errichtung, Aufstellung, Anbringung und Änderung, die 

Nutzungsänderung, der Abbruch und die Beseitigung von Anlagen 

oder von Teilen bedürfen der Baugenehmigung, soweit in den §§

63, 64, 78 und 79 oder aufgrund des § 89 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 nichts 

anderes bestimmt ist. […]

Nutzungsänderung
§ 62 Abs. 1 Hessische Bauordnung

Konsequenzen einer ungenehmigten 
Nutzungsänderung:
• Nutzungsuntersagung
• Bußgelder
• Strafen
• Entfall des Versicherungsschutzes
• Haftungsrisiken für den Eigentümer 

und Betreiber usw.
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▪ Vorbeugung der Entstehung eines Brandes

▪ Vorbeugung der Ausbreitung von Feuer und Rauch

▪ Rettung von Mensch und Tier

▪ Ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten

Schutzziele des (vorbeugenden) Brandschutzes
§ 14 Hessische Bauordnung
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▪ Bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen 
Orten wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden

▪ Bedürfen einer Ausführungsgenehmigung + Gebrauchsabnahme

▪ Auf fliegende Bauten, die der Landesverteidigung, der Feuerwehr, dem 
Katastrophenschutz oder der Unfallhilfe dienen, finden die v.g. 
Regelungen keine Anwendung!

Fliegende Bauten
§ 78 Hessische Bauordnung

Schutzziele des 
Brandschutzes und weitere 
Vorgaben der Bauordnung 

müssen dennoch 
eingehalten werden!
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Was nun?
Wo bekommen wir die Baugenehmigung „mitten in der Nacht“ her?
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Gebot der Verhältnismäßigkeit

Schutz von 
Leben & 

Gesundheit

Einhaltung 
Baurecht

Fahrlässigkeit 
ausschließen!



27
Schnellstmögliche Kontaktaufnahme
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Einsatz des 
Betreuungszuges
„Ehrenamt ist keine Arbeit, die nicht bezahlt wird. 
Es ist Arbeit, die unbezahlbar ist.“
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Der Zugführer ist verantwortlich für die Durchführung seiner Einheit 

übertragenen Einsatzaufgaben, indem er i.b.  […]

▪ den zugewiesenen Einsatzraum erkundet oder erkunden lässt

▪ im zugewiesenen Einsatzraum seine Einheit fachgerecht einsetzt […]

Führungskräfte können ihre Aufgaben delegieren, bleiben jedoch 

insgesamt verantwortlich. Bei allen Entscheidungen haben sie die 

Fürsorgepflicht gegenüber ihren Helfern zu berücksichtigen und die 

größtmögliche Sicherheit zu gewährleisten. 

Verantwortung
KatSDV 600 HE
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Fahrlässig-
keit ausschließen
„Fahrlässig handelt, wer die im Verkehr erforderliche Sorgfalt 
außer Acht lässt.“

Es entspricht der 
Lebenserfahrung, daß mit der 

Entstehung eines Brandes 
praktisch jederzeit gerechnet 

werden muß. […]
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Risikoanalyse / Gefährdungsbeurteilung

Gefährdung, Risiken, Schwachstellen finden und eliminieren / kompensieren

Zü
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Brandlasten

Brandentstehungsrisiko

0
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Beherbergungsstätten-Richtlinie (> 30 Betten)
Baulicher Brandschutz

▪ zwei bauliche Rettungswege 
(> 30 Gastbetten je Geschoss 
bzw. insg. > 60 Betten)

▪ Bauliche Anforderungen an 
Feuerwiderstand von Bauteile 
und Brennbarkeit von 
Baustoffen

Anlagentechnischer Brandschutz

▪ Sicherheitsbeleuchtung in Rettungswegen
▪ Sicherheitsstromversorgung
▪ Alarmierungseinrichtungen 
▪ Brandmeldeanlage (insg. > 60 Betten)

Organisatorischer Brandschutz

▪ Rettungswegkennzeichnung
▪ Rettungswege frei von 

Hindernissen / Benutzbar
▪ Rettungswegplan mit 

Verhaltenshinweisen im 
Brandfall (Mehrsprachig)

▪ Unterweisung der 
Betriebsangehörigen

Was kann der 
Betreuungsdienst ad hoc 

umsetzen?
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Objektverantwortlichen befragen
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Feuerwehrplan nutzen



35

Beherbergungsstätten-Richtlinie
Baulicher Brandschutz

▪ zwei bauliche Rettungswege 
(> 30 Gastbetten je Geschoss 
bzw. insg. > 60 Betten)

▪ Bauliche Anforderungen an 
Feuerwiderstand von Bauteile 
und Brennbarkeit von 
Baustoffen
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Bauteilfunktion herstellen
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Beherbergungsstätten-Richtlinie
Baulicher Brandschutz

▪ zwei bauliche Rettungswege 
(> 30 Gastbetten je Geschoss 
bzw. insg. > 60 Betten)

▪ Bauliche Anforderungen an 
Feuerwiderstand von Bauteile 
und Brennbarkeit von 
Baustoffen

Anlagentechnischer Brandschutz

▪ Sicherheitsbeleuchtung in Rettungswegen
▪ Sicherheitsstromversorgung
▪ Alarmierungseinrichtungen 
▪ Brandmeldeanlage (insg. > 60 Betten)
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(Sicherheits-) Beleuchtung vorhalten
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Alarmierung sicherstellen
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Rauchwarnmelder installieren
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Beherbergungsstätten-Richtlinie
Baulicher Brandschutz

▪ zwei bauliche Rettungswege 
(> 30 Gastbetten je Geschoss 
bzw. insg. > 60 Betten)

▪ Bauliche Anforderungen an 
Feuerwiderstand von Bauteile 
und Brennbarkeit von 
Baustoffen

Anlagentechnischer Brandschutz

▪ Sicherheitsbeleuchtung in Rettungswegen
▪ Sicherheitsstromversorgung
▪ Alarmierungseinrichtungen 
▪ Brandmeldeanlage (insg. > 60 Betten)

Organisatorischer Brandschutz

▪ Rettungswegkennzeichnung
▪ Rettungswege frei von 

Hindernissen / benutzbar
▪ Rettungswegplan mit 

Verhaltenshinweisen im 
Brandfall (Mehrsprachig)

▪ Unterweisung der 
Betriebsangehörigen
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Zündquellen vermeiden
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Akkubetriebe Geräte sicher laden
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Sicherheitshinweise lesen & befolgen
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Brandlasten entfernen / minimieren
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Rettungswege erkunden
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Rettungswegbreite sicherstellen

Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A.2.3)
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Rettungswege nutzbar machen
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Rettungswegkennzeichnung überprüfen
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Verhalten im Brandfall regeln
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Nutzer und Betreuer unterweisen!!!
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Feuerlöscher vorhalten
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Feuerlöscher richtig einsetzen
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Technische Regeln für Arbeitsstätten (ASR A2.2)
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Zeltstädte
„Zu Hause ist, wo mein Zelt steht“
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▪ Zufahrtsbreite min. 3 m, Entfernung max. 50 m
(Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr)

▪ Abstand zur Nachbarbebauung min. 5 m

▪ Brandabschnitte max. 400 m² (je nach Risiko)

▪ Brandgassen min. 5 m

▪ Rettungswegbreiten min. 1,20 m - 200 Pers.

▪ Brandgefährliche Bereiche separieren

▪ Löschwasserversorgung

▪ Feuerlöscher, Beleuchtung, Alarmierung, 
Brandlasten, Unterweisungen…

Brandschutz in Zeltstädten (Empfehlung)
…viele kleine Zelte
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Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit!
„Nur wer das Spiel mit dem Feuer nicht beherrscht, 
verbrennt sich die Finger.“


